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Prüfinstitut für das Brandverholten von Bouprodukten, Dipl.-Ing. (FH) Andreos Hoch
Bauaufsichllich onerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

P-BAY26-04659

Gegenstand: Wandbekleidungen aus Glasgeweben oder Trägervliesen aus
Zellstoff-Polyester

"Capaver K Glasgewebe Plus", "Capadecor AkkordVIies-G"
"Capaver VB Glasgewebe Plus", "Capadecor AkkordVIies-Z" und
"Capadecor DecoVIles ""Living""

verklebt mit Capacoll GK mit verschiedenen Anstrichen
als nichtbrennbare Baustoffe der
Baustoffklasse A2 (DIN 4102-1, 05/98)

Antragsteller:

Ausstellungsdatum:

Geltungsdauer:

Caparol Farben, Lacke, Bautenschutz GmbH
Rossdörfer Straße 50

D-64372 Ober-Ramstadt

26. Februar 2010

30. November 2014'*

Dieses allgemeine bauaufsiGhtliche Prüfzeugnis regelt die Herstellung und Verwendung der oben
genannten Gegenstände als Baustoffe der Baustoffklasse DIN 4102 - A2 {nichtbrennbar).

Die oben genannten Gegenstände erfüllen die Anforderungen der Baustoffklasse DIN 4102-A2.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte
Gegenstand nach den deutschen Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses aligemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfaßt 5 Seiten.

Dieses allgemeine bauaufsiGhtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtiiche Prüfzeugnis
P-BAY26-04659 vom 30.11.2009, das bis zum 30.11.2014 gültig war. Für den Gegenstand ist erstmals am
15.12.2006 ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis ausgestellt worden.

• ) Verlängerung auf Antrag
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I, Besondere Bestimmungen

1. Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1. Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für die Herstellung und Verwendung von
Wandbekleidungen aus Glasgeweben oder Trägervliesen aus Zellstoff-Polyester verklebt
mit Capacoll GK und verschiedenen Anstrichen "Capaver K Glasgewebe Plus",
"Capadecor AkkordVIies-G", "Capaver VB Glasgewebe Plus", "Capadecor AkkordVIies-Z"
und "Capadecor DecoViies "Living"" genannt, als nichtbrennbare Baustoffe (Baustoffklasse
DIN 4102-A2) nach DIN 41O2-1\

1.2. Anwendungsbereich

1.2.1. Die Wandbekleidungen dürfen für die Beschichtung von in der Praxis übiichen
nichtbrennbaren Untergründen von Wänden und Decken wie z.B. auf massiven
mineralischen Untergründen oder Gipskartonplatten verwendet werden.

1.2.2. Die Wandbekleidungen dürfen nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.
1.2.3. Die Bauprodukte dürfen nicht für Bauteile als Aussteifung bzw. in tragender oder

aussteifender Funktion verwendet werden; hierfür ist ein gesonderter Nachweis
erforderlich. Die Bauprodukte dürfen nicht verwendet werden, soweit Anforderungen in
Bezug auf die Absturzsicherung zu erfüllen sind.

1.2.4. Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach
Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2009/1, Ziffer 2.10.2 zu erfüllen sind.

1.2.5. Der Antragsteller erklärt, daß die Bauprodukte weder der Gefahrstoffverordnung, noch der
FCKW-Halon-Verbotsverordnung, noch der Chemikalienverbotsverordnung unterliegen
bzw. daß er die Auflagen aus diesen Verordnungen (insbesondere Kennzeichnungspflicht)
einhält.
Der Antragsteller erklärt, daß - sofern für Handel, Inverkehrbringen oder Verwendung
Maßnahmen im Hinblick auf Gesundheits-, Umweltschutz und Hygiene zu treffen sind -
diese veraniaßt bzw. in der erforderlichen Weise bekanntgegeben werden.
Es bestand aufgrund der Erklärungen des Antragstellers kein Anlaß, die Auswirkungen des
Bauproduktes im eingebauten Zustand auf die Erfüllung von Anforderungen des
Gesundheits-, Umweltschutzes und der Hygiene zu prüfen.

DIN 4102-1: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfunqen
(Ausgabe Mai 1998) - Abschnitte 3 und 6
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2. Anforderungen an das Bauprodukt
2.1. Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Wandbekieidungen bestehend aus aufgel<iebten Giasgewebe oder TrägervÜesen aus
Zeilstoff-Poiyester, die beschichtet werden, müssen wie foigt aufgebaut sein:

%

Kieber

Giasgewebe

Beschichtung

Capacoil GK
Capaver K Giasgewebe Pius
Capaver VB Giasgewebe Pius
Capadecor Aî i<ordViies-G
Capadecor Aki<ordVlies-Z
Capadecor DecoVIies "Living"
1. Beschichtung
IVlalerit E.L.F
CapaMaXX
Mattlatex
Sylitoi-Bio-innenfarbe
Syiitol LithoSil
Capaver Mattfinish
CV Acryl-Finisii matt
Capa-Trend
Objei^t Latex matt
indeko plus
- ohne -
- ohne ~
- oiine -
10% verd. CapaMaXX
10% verd. CapaSilan
10 % verd. indeko plus
- ohne -
- ohne -
- ohne -
- ohne -
- ohne -
- ohne -
CapaSiian

2. Beschichtung
Maierit E.L.F
CapaMaXX
Mattlatex
Sylitoi-Bio-innenfarbe
Sylitoi LithoSil
Capaver Mattfinisii
CV Acryl-Finish matt
Capa-Trend
Objekt Latex matt
Indeko plus
Sylitoi LithoSil
Indeko pius
Capaver Mattfinish
5% verd. CapaMaXX
5 % verd. CapaSilan
5 % verd. Indeko plus
CapaMaXX
CapaSilan
indeko plus
CapaMaXX
CapaSilan
indeko plus
5 % Deco Lasur matt

250-270 g/m^
ca. 180g/m''
ca. 220g/m^
ca. 45g/m^
ca. 160g/m^
ca. 180g/m^

jeweils ca. 150 ml/m^
jeweils ca. 150 ml/m^
jeweils ca. 150 ml/m^
jeweils ca. 150 ml/m^
jeweils ca. 150 ml/m^
jeweils ca. 150 ml/m^
jeweils ca. 150 ml/m^
jeweiis ca. 150 ml/m^
jeweils ca. 150 ml/m^
jeweils ca. 150 ml/m^

ca. 160ml/m^
ca. 150 ml/m^
ca. 150 ml/m^

«250ml/m='/«160mi/m^
«250ml/m^/«160ml/m^
~250ml/m^/«160ml/m^

ca. 160ml/m2
ca. 160 ml/m^
ca. 160ml/m2
ca. 170 ml/m '̂
ca. 170ml/m^
ca. 170ml/m2

~170mi/m^/«90ml/m2
2.1.2.

2.1.3.
2.2
2.2.1.

2.2.2

Die auf dem Untergrund aufgeklebten Wandbekleidungen müssen die Anforderungen an
nichtbrennbare Baustoffe (Baustoffkiasse DIN 4102-A2) nach DIN 4102-1 erfüllen.
Die Zusammensetzung muß den beim Prüfinstitut Hoch hinterlegten Angaben entsprechen.
Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung
Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1
einzuhalten.

Kennzeichnung

Die Bauprodukte müssen vom Hersteiier mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen)
nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der deutschen Bundesiänder
gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 zum
Übereinstimmungsnachweis erfüllt sind.


